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§ 2 AMSAnwVO Direkte
Übermittlung

 AMSAnwVO - AMS - Anweisungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 2.

Alle im Zusammenhang mit 1nanziellen Leistungen stehenden Verfügungen des Arbeitsmarktservice können mittels

elektronischer Datenverarbeitung direkt von den Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice an das für die

Datenverarbeitung zuständige Organ ohne Mitwirkung eines ausführenden Organs weitergegeben werden. Für die

Datenverarbeitung zuständig ist für 1nanzielle Leistungen gemäß § 33 AMSG mit Ausnahme der beru7ichen und

geographischen Mobilitätsbeihilfen die Bundesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice und für die übrigen 1nanziellen

Leistungen die Bundesrechenzentrum GmbH.
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